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der Anfrage der Abgeordneten Kraft und Genossen betreffend 
Verbesserung des Mutterschutzgesetzes ( 1057/ J );. 

Zu den Anfragen: 

1) Werden Sie dem Nationalrat einen Gesetzesvorf3chlag 'm­

terbreiten p der eine Verbesserung des Mutterschutzes 
für den Fall des Wechsels des Betriebsinhabers vorsie!'lt? 

2) We~~ ja; bis wa~? 

3) Wenn nein, welche GrtL.'ide sprechen gegen eine solche 

VerbesserlLng des Mutterschutzes? 

möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

1) Das in der P~frage angesprochene Problem, ob eine lLnter 
den Kündigungsschutz des iQutterschutzgesetzes fallende 
Arbeitnehmerin bei einem Wechsel des Arbeitgebers mit 
ZustinlInung des Einigungsamtes gekündigt werq.en kan...'1, 

ist seit vielen Jahren bekannt. Es ist derzeit aus den 

unter Pkt 3 genannten Gründen jedoch nicht beabsichti~t, 
.. das Mutterschutzgesetz in Richtung eines ex ·lege Über-

ganges des Arbeitsverhiltnisses auf den Rechtsnachfol~er 
. des Arbeitgebers zu novellieren. Ich werde jedoch anl:i31 ich 

einer über das Mutterschutzgesetz hinausgehenden Regelung 
der Probleme des Betriebsüberganges diese Frage in die 

I 

Überlegungen einbeziehen. 

2) Ein Termin für eine Novellierung des Mutterschutzgesetzes 

ist nicht in Aussicht geno~~en. 

3) Die Gründe, die gegen eine Übernahmeverpflicht~'1g spre~hen, 

sind folgende: 

Das Mutterschutzgesetz geht anders als das Arbei tsverfas-
I 

sungsgesetz von einem sub j ekti ven Betriebsbe'griff a'J.S, i.J·~ 
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also auf den bisherigen Inhaber bezogen. Eine Bindung des 

scheidenden Arbeitgebers an das alte Arbei tsverh11 tnis d,=r 

geschützten Arbeitnehmerin ist wirtschaftlich untragbar 
und kann dem Gesetz auch nicht unterstellt 'Nerden. Da Jss 
Arbeitsrecht keinen Zwang zum Abschlu3 eines Arbeitsver­

trages kennt - jeder Arbeitgeber kann sich seine Arbeit­

nehmer auf dem freien Arbeitsmarkt aussuchen -k~~n auch 
ein Rechtsnachfolger des Arbeitgebers nicht zum Vertrags­
abschluß gezW'U..'"lgen werden. Es handel t sich um einen andereYi 

Arbeitgeber Q~d damit um einen anderen Betrieb. Sicher 8r­

geben sich für einzelne Arbeitnehmeri~'"len hiedurch gro3e 

Härten. Man kann jedoch dieses Problem nicht isoliert be­

trachten. Ein Kontrahierungsz'tlang V'IUrde sicher für grö Jere 

Betriebe z~~utbar sein, für die in der österreichischen 
Wirtschaft vorherrschende Struktur der Klein- und ~,: i -:; -::; e1-
betriebe könnte eine solche Regelung zu einer erheuliche!l 

Verringerung des UnternehmensV'lertes bis zum g~nzliche~ 

Verzicht auf die Übernahme führen. 

Weiters erscheint es nicht tunlich, eine einzelne Gruppe 
von kündigungsgeschützten Arbeitnehmern herauszugreifen, 
sondern müßte eine Regelung für alle geschützten Arbeit­

nehmer Platz greifen. 

Bei der in der Anfrage angesprochenen Gruppe der Betriebs­

ratsmitglieder liegt die Rechtsl2.~e anders. De.s ArbVS. geht 

von einem objektiven Betriebsbegriff aus. Ein ~echsel des 
Betriebsinhabers berührt die Betriebsidentitit nicht. 

Die mit dem Betriebsübergang verbundenen Proble~e sind 

komplex und sehr schwierig zu lösen. Sie betreffen nicht 

nur. den Mutterschutz und solche Arbeitsverh~ltnisse, die 
einem ähnlichen Kündigungsschutz unterliegen, sondern auch 
alle sonstigen Rechtsfragen, die mit dem Über€ang des Ar­

beitsverhältnisses auf einen anderen Arbeitgeber verbunden 

sind. Ich halte es daher für zweckmäßig, mit der Lös~'"ls 

dieser diffizilen Fragen die Kommission zur VorbereitQng 
der Kodifikation des Arbeitsrechtes zu befassen. 
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